
Der Grundstückskaufvertrag ist einer der wichtigsten 
Standardverträge, die im Notariat beurkundet und abge-
wickelt werden. Der Vollzug dieser Urkunden orientiert 
sich dabei häufig an den im Grundbuch vermerkten 
Rechten.

Die 3., aktualisierte Auflage dieses Bandes folgt daher 
dem Aufbau des Grundbuchs und erläutert anhand des 
Bestandsverzeichnisses und der Abteilungen I, II und 
III, welche Vollzugstätigkeiten im Einzelnen nötig sind. 
Einbezogen sind auch Löschungsbewilligungen und 
Grundschuldbestellungen sowie Vollzugshandlungen, 
die sich unmittelbar aus der Urkunde selbst ergeben.

Zahlreiche Formulierungsvorschläge und Checklisten 
ermöglichen eine selbstständige Erarbeitung der The-
matik. Um einzelne Sachverhalte zu vertiefen oder noch 
einmal nachzulesen, wird auf die passenden Stellen in 
den anderen Bänden der „Ausbildungsreihe für Notar-
fachangestellte“ verwiesen. Für die abschließende Wis-
sensüberprüfung stehen wirklichkeitsgetreue Muster und 
Vollzugsbögen zur Verfügung.

Dieses Werk ist ein hilfreiches und praxisnahes Arbeits-
buch, das auch über die Ausbildung hinaus ein nützlicher 
Begleiter im Notarbüro ist.
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Geleitwort

Hinter jedem guten Notar stehen seine Mitarbeiter, die den reibungslosen Ablauf im Notariat
sicherstellen.

Der Beruf der Notarfachangestellten ist ein spannender und vielf	ltiger Beruf, der in Anfor-
derung und Verantwortung weit Åber einen „gewÇhnlichen“ BÅrojob hinausgeht. Immobi-
lienk	ufe, Testamente, UnternehmensgrÅndungen, Ehevertr	ge, Scheidungsvereinbarungen
und einiges mehr – Åber die ganze Bandbreite notarieller T	tigkeiten mÅssen auch Sie als
Mitarbeiter im Notariat tiefgehende Kenntnisse haben. Nur mit Ihrer UnterstÅtzung kann der
Notar sein BÅro erfolgreich fÅhren.

Wie kann man Sie mÇglichst gezielt und effizient unterstÅtzen, um eine bestmÇgliche Aus-
bildung zum Notarfachangestellten zu absolvieren? Diese Frage haben wir uns als Notarkas-
se gemeinsam mit Autoren aus der Praxis, n	mlich Notarinnen und Notaren, Notarassesso-
ren und BÅroleitern gestellt. Zusammen mit dem Deutschen Notarverlag wurde die
„Ausbildungsreihe fÅr Notarfachangestellte“ ins Leben gerufen. Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, Auszubildende w	hrend ihrer anspruchsvollen Ausbildungszeit und Berufsanf	nger
bei ihrem Einstieg in den komplexen BÅroalltag zu unterstÅtzen. Auch fÅr Quereinsteiger
zur Vermittlung von Grundlagen und fÅr den erfahrenen Notarfachangestellten als Nach-
schlagewerk ist die Reihe gut geeignet.

Pro Band vermitteln die Autoren dieser Reihe anschaulich die komplette Bandbreite eines
notariellen Fachgebiets von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Fallgestaltungen. Um
Ihnen die Anwendung des Erlernten zu erleichtern, enth	lt jedes Buch ein Kapitel zur Wis-
sensÅberprÅfung. Die LÇsungsvorschl	ge verbinden bereits einzelne Fachgebiete miteinan-
der und geben so Gelegenheit zur Vertiefung der gewonnenen F	higkeiten.

In diesem Band stellt Michael Volmer den Vollzug des GrundstÅckskaufvertrages und seine
HintergrÅnde dar. Michael Volmer ist zwar in Westfalen aufgewachsen, hat aber durch sein
Studium und Referendariat in Passau die SchÇnheit Bayerns kennen und sch	tzen gelernt,
weswegen er nun als Notar in Aschaffenburg t	tig ist. Zum Thema „Vollzug von Grund-
stÅckskaufvertr	gen“ referiert er seit vielen Jahren regelm	ßig in Seminaren fÅr Notariats-
mitarbeiter. Deren RÅckmeldungen und Fragen sind in diesen Band eingeflossen.

Dr. Helene Ludewig

Pr	sidentin der Notarkasse A.d.Ç.R., MÅnchen
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Vorwort

Der GrundstÅckskaufvertrag ist einer der wichtigsten Standardvertr	ge, die im Notariat be-
urkundet und abgewickelt werden. Das Anleitungsbuch, dessen 3. Auflage Sie nun in Ihren
H	nden halten, ist eine erste EinfÅhrung in die Abwicklung des GrundstÅckskaufvertrages.
Einbezogen sind die Nebenurkunden sowie LÇschungsbewilligungen und Grundschuld-
bestellungen.

Das Buch richtet sich vorrangig an Vollzugskr	fte. Auf allgemeine Hinweise zur notariellen
Betreuungst	tigkeit, zur �berwachung dieser T	tigkeit oder zur Bew	ltigung unerwarteter
StÇrf	lle wurde bewusst verzichtet. Dieses Buch soll Ihnen als Berufsanf	nger oder Querein-
steiger eine selbstst	ndige Erarbeitung ermÇglichen oder auch Ihr Wissen in einem zweiten
Anlauf vertiefen, wenn Sie bereits in Ihre „heimische“ Routine eingewiesen wurden.

Die Vollzugst	tigkeit knÅpft h	ufig an die im Grundbuch vermerkten Rechte an. Daher ori-
entiert sich die Darstellung am Aufbau des Grundbuchs: Bestandsverzeichnis, Abteilungen
I, II und III. Vorab sind diejenigen Vollzugshandlungen erl	utert, die unmittelbar und allein
aus der Urkunde entnommen werden mÅssen, weil sie nicht mit einer vorhandenen Grund-
bucheintragung zusammenh	ngen.

Die eingestreuten Gesetzestexte dienen der vertiefenden Darstellung. Sie sollen selbstver-
st	ndlich nicht auswendig gelernt werden. Vielmehr verdeutlichen sie, wie der Vollzug
durch gesetzliche Vorgaben determiniert ist und welche Folgen sich aus Åbergangenen
Grundbucheintragungen fÅr die Vertragsbeteiligten, insbesondere den K	ufer, ergeben.

Die Verwendung der Fachbegriffe und die Darstellung der gesetzlichen Zusammenh	nge
sind absichtlich vereinfacht worden, um den Einstieg zu erleichtern. FÅr die deswegen teils
unpr	zise Verwendung der Fachbegriffe bitte ich um Nachsicht; es ist nicht Ziel des Buches,
die Rechtsdogmatik auf wissenschaftlichem Niveau sauber darzustellen.

Das Buch ist hervorgegangen aus einem mehrmals gehaltenen Seminarvortrag gleichen In-
halts fÅr Mitarbeiter des bayerischen (und pf	lzischen) Notariats. Eine gelegentlich betont
bayerische Sicht l	sst sich daher nicht leugnen. Die Anregungen der Seminarteilnehmer flie-
ßen weiterhin in die stetige Verbesserung des Werks ein. FÅr diese Ideen wie auch fÅr die
freundliche Aufnahme der bisherigen Auflagen sage ich herzlichen Dank. Anregungen und
Korrekturhinweise aus dem Kreis der Leser und Anwender nehme ich gerne entgegen per
Mail unter fehlerteufel@sachenrecht.rocks.

Die benutzten Muster wurden von Herrn Notar a.D. Dr. Hans-Frieder Krauß, MÅnchen, ent-
wickelt und sind verÇffentlicht in seinem Handbuch Immobilienkaufvertr�ge in der Praxis,
erschienen im Carl Heymanns Verlag, 10. Auflage 2023. Ich halte die Muster fÅr gelungen,
meine deswegen aber noch nicht, dass jedes Notariat zwingend auf diese umstellen mÅsste.
Aus diesem Grund finden Sie in diesem Buch genÅgend Raum fÅr Notizen zu Ihrem hei-
mischen Pendant.

Dr. Krauß und dem Carl Heymanns Verlag sei an dieser Stelle herzlich fÅr die Gestattung
der Verwendung gedankt. Ebenso danke ich meinem frÅheren Sozius, Herrn Notar Nikolaus
KlÇcker, Starnberg, fÅr die Bereitstellung seiner Vollzugsanweisung zur AktenfÅhrung.

Besonderen Dank fÅr die UnterstÅtzung spreche ich meiner Frau Katharina aus; ihr sei die-
ses Buch gewidmet.

Michael Volmer

Aschaffenburg, im Mai 2024
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§1 EinfÅhrung

A. Vorbemerkung

I. Vollzug und EDV

Dieses Buch soll zum Vollzug von GrundstÅckskaufvertr	gen und Grundschulden – letztere
vor allem soweit sie zur Kaufpreisfinanzierung dienen – anleiten. Dabei sind jedoch fÅr
mich als Autor einige Grenzen zu beachten. Mehr und mehr durchdringt die EDV die Ar-
beitsabl	ufe im Notariat. Das ist Segen wie Fluch zugleich. Es ist Segen, weil viele Stan-
dardbriefe nicht mehr eigens geschrieben werden mÅssen, sondern in der EDVals Formular
hinterlegt sind. Die vielf	ltigen Musteranschreiben in diesem Buch zeugen davon. Eine gut
gefÅhrte EDVermÇglicht die bruchlose automatische �bernahme der Daten aus der Urkunde
in den Vollzug, womit ein mehrfaches Abschreiben beispielsweise derselben Personalien
ÅberflÅssig wird. Segen ist die Digitalisierung auch, weil viele Informationen aus dem
Grundbuch und dem Handelsregister in Sekunden abgerufen werden kÇnnen.

Die EDV ist aber auch Fluch, weil die automatische DatenÅbernahme nur dann gut funktio-
niert, wenn die Bearbeitung sich der EDV anpasst. Der zunehmende Einsatz der EDV ver-
langt also eine Ausrichtung der Arbeitsweise und der BÅroabl	ufe nach dem Programm und
nicht umgekehrt, wie es eigentlich wÅnschenswert w	re.

Das vorliegende Anleitungsbuch bietet nun keine Hilfe im Umgang mit einer bestimmten
EDV. Dazu h	tte der Verlag mindestens ein halbes Dutzend Parallelwerke – je eines fÅr jede
Notarsoftware – auflegen mÅssen. Und mir als Autor fehlt fÅr ein solches Projekt der Ge-
samtÅberblick Åber alle angebotenen Programme. Mit dem Anspruch auf Sachkunde und
technische Beherrschung wÅrde ich allenfalls Åber das eine selbstgenutzte Programm schrei-
ben kÇnnen. Auch diese Begrenzung ist Segen wie „Fluch“. Segen, weil das Buch unabh	n-
gig von einer bestimmten EDV benutzt werden kann; Fluch, weil die letzte Anpassung, n	m-
lich die Umsetzung in Ihrem konkreten Programm, von Ihnen zu leisten ist. Sie sind aber
nicht nur eingeladen, sondern aufgefordert, das Buch durch zahlreiche Notizen, Hinweise
und Listen fÅr Ihren eigenen Arbeitsplatz anzupassen.

Deswegen verzichte ich auch auf eine EinfÅhrung in den elektronischen Vollzug (zu abh	n-
gig von der jeweiligen Software), mit einer Ausnahme: Hinweise zum Versenden von be-
glaubigten Abschriften per EDV habe ich aufgenommen (siehe Rdn 61). Die weitere Dar-
stellung der Programmanwendung, insbesondere zur Erfassung der sog. XML-Strukturdaten
fÅr das Grundbuchamt, muss einer gesonderten Handreichung vorbehalten bleiben.

II. Grundlegende Empfehlungen

Sodann mÇchte ich Ihnen als Leser und Anwender zun	chst einige Benutzerhinweise mit
auf den Weg Ihrer LektÅre und Ihrer t	glichen Arbeit geben:
nn Vorrangig gegenÅber meinen s	mtlichen Vorschl	gen ist Ihre BÅroroutine. Nichts ist
wichtiger als eine funktionierende, gut strukturierte BÅroroutine. Routine vermeidet
Stress und ermÇglicht die Konzentration auf Wesentliches. NatÅrlich kann auch die
BÅroroutine ge	ndert werden. Das aber bitte immer nur mit Bedacht und auf keinen Fall
eigenm	chtig.

nn GegenÅber jeder Routine gilt: Bitte beachten Sie Einzelanweisungen peinlich genau. Es
ist gerade in Routinef	llen die wichtigste Aufgabe des Notars in der Beurkundung – und
seines BÅros bei Vorbereitung und Vollzug –, zu erkennen, ob nicht der einzelne Fall
ausnahmsweise einmal außerhalb des Allt	glichen abzuwickeln ist. Diese Einzelanwei-
sungen finden sich nicht in diesem Buch und auch nicht in den allgemeinen Arbeits-
anweisungen Ihres Notariats. Sie finden sich allenfalls handschriftlich notiert in den
VollzugsbÇgen. Aus meiner Sicht ist noch ein Fluch der EDV im Notariat, dass die Soft-
ware abweichenden Einzelanweisungen gegenÅber einer allgemeinen Routine nicht ge-
nÅgend Raum l	sst. Von allen Blicken, die Sie in die Handakten werfen, ist das der viel-
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leicht wichtigste Blick Åberhaupt: zu erkennen, ob nicht im Einzelfall die eingefahrene
Routine verlassen werden sollte.

nn Beachten Sie in jedem Fall schließlich die Wiedervorlage. Das (ggf. elektronisch ge-
fÅhrte) Wiedervorlagebuch muss ordnungsgem	ß gefÅhrt und abgearbeitet werden. Eine
gute Wiedervorlage fÅhrt nicht nur dazu, dass ausstehende Reaktionen bei anderen Betei-
ligten rechtzeitig angemahnt werden. Sie ermÇglicht auch eine verbesserte Selbstkontrol-
le, indem eigene Defizite und Unterlassungen bei der Ausfertigung schneller auffallen
und rechtzeitig(er) behoben werden kÇnnen. Wenn routinegem	ß die Handakte drei Mo-
nate nach Beurkundung aus der Registratur geholt wird, stellt sich vielleicht doch heraus,
dass der Grunderwerbssteuerstelle die mittlerweile eingegangene Genehmigung nicht
mitgeteilt wurde (und deswegen die Unbedenklichkeitsbescheinigung aussteht).

FÅr die weitere Darstellung gehe ich immer davon aus, dass die Urkunde ihrem Wortlaut
nach feststeht. MÇglich sind allenfalls Korrekturvermerke zur Schreibfehlerberichtigung
oder das fehlerbehebende Ausnutzen einer Vollzugsvollmacht. Dieses Buch behandelt aber
nicht die Vorbereitung der Urkunde selbst, sondern ausschließlich die Urkundenabwicklung.
Sollten Sie der Meinung sein, dass sich in der Urkunde Fehler eingeschlichen haben oder
Unzutreffendes bzw. nicht DurchfÅhrbares beurkundet wurde, nehmen Sie bitte selbstver-
st	ndlich schnellstmÇglich Kontakt mit dem Sachbearbeiter oder Ihrem Notar auf. Die dann
erforderlichen Nachtr	ge sind aber jedenfalls nicht Aufgabe der Vollzugskr	fte und auch
nicht Teil dieser Darstellung.

B. Erteilung von Abschriften

I. Im Notariat erzeugte SchriftstÅcke

Zur Vertiefung:

Karl Pelikan, Basiswissen im Notariat, 2. Aufl., § 1 Rn 3 ff.

Das Beurkundungsgesetz (BeurkG) kennt drei große Bereiche notarieller T	tigkeit, n	mlich
nn die Beurkundung von Willenserkl�rungen (das ist der notariell beurkundete, komplett
verlesene Vertrag oder die einseitige Willenserkl	rung wie Testament oder Grund-
schuld);

nn die Beurkundung von Tatsachen, die der Notar in amtlicher Eigenschaft selbst wahr-
genommen hat (wichtigster Fall: VersammlungsbeschlÅsse, aber auch die Errichtung ei-
nes Nachlassinventars). In amtlicher Eigenschaft bedeutet: Er muss die Tatsache auf-
grund eines vorherigen Auftrags von Anfang an „als Notar“ wahrgenommen haben. Er
kann nicht nachtr	glich zuf	lliges Privatwissen umqualifizieren;

nn sonstige Vermerke, wie insbesondere Unterschriftsbeglaubigungen.

II. Herausgabe von Protokollen

Die Urschrift von beurkundeten Erkl	rungen und das Protokoll Åber Wahrnehmungen blei-
ben in der notariellen Verwahrung und werden nur in besonderen F	llen herausgegeben.

§ 45 BeurkG: Urschrift

(1) Die Urschrift der notariellen Urkunde bleibt, wenn sie nicht auszuh	ndigen ist, in der Ver-
wahrung des Notars.

( ...)

§ 45a BeurkG: Aush�ndigung der Urschrift

(1) Die Urschrift einer Niederschrift soll nur ausgeh	ndigt werden, wenn dargelegt wird, dass
sie im Ausland verwendet werden soll, und s	mtliche Personen zustimmen, die eine Ausfer-
tigung verlangen kÇnnen. In diesem Fall soll die Urschrift mit dem Siegel versehen werden; fer-
ner soll eine Ausfertigung zurÅckbehalten und auf ihr vermerkt werden, an wen und weshalb die
Urschrift ausgeh	ndigt worden ist. Die Ausfertigung tritt an die Stelle der Urschrift.
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(2) Die Urschrift einer Urkunde, die in der Form eines Vermerks verfasst ist, ist auszuh	ndigen,
wenn nicht die Verwahrung verlangt wird.

Diese besonderen F	lle sind im Gesetz abschließend aufgez	hlt:
nn So werden Testamente oder Erbvertr�ge in die gerichtliche Verwahrung gegeben, § 34
BeurkG (bei Erbvertr	gen, die der Notar selbst im Archiv verwahrt, erst mit dem Erbfall;
faktisch hat der Notar bei der Beurkundung von Erbvertr	gen damit ein Optionsrecht, ob
er sich zur Eigenverwahrung bereit erkl	rt oder den Beteiligten die amtliche Verwendung
vorschl	gt; Ehe- und Erbvertr	ge kÇnnen nicht in die amtliche Verwahrung gegeben wer-
den).

nn Notariell verwahrte Erbvertr�ge kÇnnen den Beteiligten aus der amtlichen Verwah-
rung ausgeh	ndigt werden; die Urkunde wird dann unwirksam, § 2256 BGB.

Schließlich darf die Urschrift bei glaubhaft gemachter Verwendung im Ausland herausgege-
ben werden, § 45a BeurkG. Anstelle der Urschrift wird dann eine Ausfertigung im Archiv
verwahrt. Dabei hat sich ein besonderer Ausfertigungsvermerk eingebÅrgert, der auf den
Sachverhalt hinweist:

Formulierungsbeispiel: Ausfertigungsvermerk bei Aush�ndigung der Urschrift

Vorstehende, mit der Urschrift Åbereinstimmende Ausfertigung erteile ich mir gem	ß
§ 45a Abs. 1 S. 2 BeurkG. Die Urschrift wurde unter Zustimmung aller Beteiligten wegen
Verwendung in ( ...) am heutigen Tage ausgeh	ndigt an ( ...).

(Ort, Datum)

(Notar)

In die (Papier-)Urkundensammlung wird sodann die Ausfertigung als Ersatz eingelegt. In
das elektronische Urkundenarchiv wird jedoch nach wie vor die elektronische Bildfassung
der (herausgegebenen) Urschrift und keine Bildfassung der Ausfertigung eingestellt/ge-
scannt. Hier weicht das Urkundenarchiv ausnahmsweise von der Bildidentit	t zum Papier-
archiv ab (§ 34 Abs. 5 NotAktVV).

�hnliches gilt bei einem Verlust des Originals. Die Urschrift kann auf der Grundlage einer
noch vorhandenen Ausfertigung oder einer beglaubigten Abschrift mit einem entsprechen-
den Vermerk ersetzt werden.

Formulierungsbeispiel: Verlust des Originals

Diese Ausfertigung/beglaubigte Abschrift tritt an die Stelle der durch ( ...) zerstÇrten Ur-
schrift.

„Vorhanden“ bedeutet an dieser Stelle nicht, dass diese Ausfertigung im Besitz gerade des
Notars sein muss. Sie kann auch von einem Urkundsbeteiligten oder Dritten kurzzeitig zur
VerfÅgung gestellt worden sein oder aus dem Grundakt beschafft werden, gerade um die er-
setzende Ausfertigung herzustellen.

Die Beteiligten und andere Adressaten der Erkl	rungen erhalten, von diesen Ausnahmen ab-
gesehen, lediglich Abschriften der Urkunde, nie aber die Urschrift.

III. Herausgabe von Vermerken

Bei einfachen Vermerken ist es gerade umgekehrt: Hier wird nach der gesetzlichen Vorgabe
die Urschrift regelm	ßig herausgegeben. Sie soll nur aufgrund besonderer Anweisung in der
Verwahrung des beglaubigenden Notars verbleiben. LÇschungsbewilligungen oder Dienst-
barkeitsbestellungen werden typischerweise an das Grundbuchamt weitergegeben (wenn-
gleich vielleicht Åber einen ausw	rtigen Vollzugsnotar). Genehmigungen werden an den je-
weiligen Vollzugsnotar bzw. unmittelbar an das Grundbuchamt gegeben. Ebenso wurden
frÅher die Originale von Handelsregisteranmeldungen an das Gericht geschickt.
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Mit EinfÅhrung des elektronischen Rechtsverkehrs im Handelsregister und dessen zuneh-
mender Verbreitung auch im Grundbuchverfahren funktioniert aber die althergebrachte Rou-
tine immer weniger. (Digital anzuschreibendes) Grundbuchamt und Handelsregister stehen
als Abnehmer des Originals nicht mehr zur VerfÅgung, weil sie nur im Ausnahmefall Papier-
dokumente entgegennehmen dÅrfen und kÇnnen.

Andererseits benÇtigt der Unterzeichner das Original ebenfalls nicht (allenfalls eine einfache
Kopie zur eigenen Erinnerung). Deswegen ist interessanterweise fÅr Vermerkurkunden die
auf den ersten Blick erstaunlich anmutende Frage aufgekommen, ob das Original der Unter-
schriftsbeglaubigung beim beglaubigenden Notar verbleiben darf oder wie sonst damit zu
verfahren sein kÇnnte, angesichts der Tatsache, dass ein besonderer Bedarf fÅr die Heraus-
gabe an den Unterzeichner gar nicht mehr besteht.

Die Åberwiegende Praxis geht bisher fÅr Handelsregisteranmeldungen davon aus, dass
sich der Gesetzeszweck des § 45a Abs. 2 BeurkG Åberholt habe. Man dÅrfe auch das Origi-
nal aufbewahren. Gelegentlich wird eine entsprechende Verwahrungsanweisung in die Re-
gisteranmeldung hineinformuliert. Das scheint auf den ersten Blick fÅr den auf Dienstpflicht
vereidigten Notar, von dem eine hohe Rechtstreue erwartet werden kann, eine sehr gewagte
Gesetzesauslegung zu sein. Man muss aber erkennen: Der hinter § 45a Abs. 2 BeurkG ste-
hende Normzweck hat sich durch die zunehmende Digitalisierung verflÅchtigt, ohne dass
die Norm angepasst worden w	re.

Exkurs: Verwahrung hereinkommender Originale bei ausschließlich elektronischer
Antragstellung

Da beim elektronischen Registerverkehr die Papierdokumente ÅberflÅssig werden, sobald
sie einmal in elektronische Dokumente umgewandelt und an das zust	ndige Registerge-
richt oder Grundbuchamt Åbermittelt werden, hat sich weiter die Frage aufgetan, wie
beim Vollzugsnotar die von ausw	rts eingehenden Originale (von Unterschriftsbeglaubi-
gungen, LÇschungsbewilligungen oder Genehmigungen) zu behandeln sind.

Bei Papiervorlage w	ren diese an das Grundbuchamt gegangen und dauerhaft im Grund-
akt aufbewahrt worden.

Eine RÅckgabe an den beglaubigenden Notar ist ÅberflÅssig bzw. scheidet aus, weil dieser
entsprechend der NotAktVV fÅr seine eigenen Unterlagen die von ihm fÅr erforderlich
erachteten Kopien gefertigt hat.

Das Grundbuchamt/Registergericht nimmt nach einer Umstellung auf elektronischen
Rechtsverkehr aber das Papierdokument nicht an, und auch bei den Beteiligten besteht an
diesen Nebenerkl	rungen typischerweise kein Interesse bzw. sie bewahren entsprechende
Kopien auf.

Man kÇnnte sie zwar bei der Urschrift als Zusatzdokument aufbewahren. Das fÅhrt aber
dazu, dass die Urkundensammlungen allm	hlich mit den Nebendokumenten Åberfrachtet
werden. Diese sind vereinzelt nur ein oder zwei Seiten lang. In anderen F	llen – bei LÇ-
schungsbewilligungen der Banken etwa – treten aber zur eigentlichen Erkl	rung von einer
Seite L	nge mit einer Seite Unterschriftsbeglaubigung viele Seiten an Vollmachten und
Kopien von Spaltungspl	nen hinzu.

Gestattet sein sollte eine Aufbewahrung im Nebenakt, auch wenn dies zur Folge hat, dass
mit Vernichtung des Nebenaktes auch das Original der LÇschungsbewilligung vernichtet
wird.
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IV. Verwahrung der Urschrift

Zur Vertiefung:

Kersten, BÅroorganisation, 2. Aufl., § 2 Rn 257.

Die Urschriften werden, mit nach Kalenderjahr fortlaufenden Nummern versehen, in der Ur-
kundensammlung unter ihrer Nummer archiviert.

Grunds	tzlich wird jede Urschrift an der ihrer Nummer entsprechenden Stelle aufbewahrt.
Seit der EinfÅhrung des elektronischen Urkundenarchivs gibt es fÅr die Urschrift in Papier
drei Stellen im Archiv des Notars:
nn die normale Urkundensammlung,
nn die Erbvertragssammlung und
nn die Sondersammlung fÅr Urkunden, die sich nicht scannen lassen.

Urkunden in den zuletzt genannten beiden Sammlungen dÅrfen nicht nach 30 Jahren ver-
nichtet werden und mÅssen deswegen gesondert verwahrt werden.

Ausnahmen hiervon sind mÇglich:
nn Testamente und Erbvertr	ge kÇnnen in die amtliche Verwahrung gegeben werden;
nn beurkundete Vollmachten kÇnnen zur Verwendung im Ausland herausgegeben werden;
nn von den Vermerkurkunden kann die Urschrift an die Beteiligten oder eine andere Stelle
herausgegeben worden sein, und

nn Nachtragsurkunden kÇnnen bei der sog. Haupturkunde aufbewahrt werden.

In all diesen F	llen gilt: Es muss an der Stelle der Urkundennummer im Archiv ein Hinweis
auf die Auffindbarkeit mÇglich sein. Sofern eine Aufbewahrung der Urschrift nicht oder
nicht an dieser Stelle erfolgt, ist ein „ErsatzstÅck“ anzufertigen, um die Auffindbarkeit si-
cher zu stellen.

Als Ersatz an dieser Stelle kommt sodann die Einordnung einer einfachen oder einer beglau-
bigten Abschrift in Betracht.

Mit EinfÅhrung des elektronischen Urkundenarchivs wurde fÅr Urkunden der Kategorie
„Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf“ die Pflicht zur Verwahrung einer Abschrift oder
zumindest eines Vermerkblatts zur Kann-Vorschrift herabgestuft. Seitdem enth	lt das Ur-
kundenverzeichnis Eintr	ge, denen kein SchriftstÅck der Sammlung zugeordnet ist.

Bei Nachtragsurkunden kann auch noch anders verfahren werden. Es besteht kein Zwang,
den Nachtrag bei der Haupturkunde zu verwahren. Verpflichtend sind nur wechselseitige
Hinweise, wobei in der Nachtragsurkunde ein Vermerk im Urkundstitel oder Untertitel
(„Nachtrag zu ...“) bereits genÅgen wÅrde. Dann muss nur ein Hinweis bei der Haupturkun-
de angebracht werden. Deswegen kann der Nachtrag auch an seiner zugeordneten Stelle ver-
wahrt werden. Zur Haupturkunde gelangt dann eine (beglaubigte) Abschrift oder auch nur
der Verweis.

Die Urkundenrolle ist entfallen, das Urkundenverzeichnis wird rein elektronisch gefÅhrt.
Es ist auch nicht mehr auszudrucken. Der j	hrliche Abschluss findet rein digital statt.

Zu beachten ist, dass in einem Fall die frÅhere Urkundenrolle manuell nachgebessert werden
muss und zwar bei Nachtragsurkunden. Bei Nachtragsurkunden ist der Nachtragscharakter
wechselseitig anzubringen. Es verweist also die Nachtragsurkunde auf die Haupturkunde
und auch bei der Haupturkunde ist ein Hinweis auf den Nachtrag anzubringen. Weil die Ur-
kundenrolle zur Haupturkunde vor dem 1.7.2022 bei Beurkundung des Nachtrags schon aus-
gedruckt ist, ist dieser Vermerk handschriftlich zu erg	nzen.

Im elektronischen Urkundenverzeichnis werden diese Vermerke ebenfalls rein digital er-
fasst. Manuelle Nachtr	ge sind daher bei Verweisen auf 	ltere, nicht im Urkundenarchiv er-
fasste Vorurkunden erforderlich.
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V. Kopien der Urschrift

Zur Vertiefung:

Karl Pelikan, Basiswissen im Notariat, 2. Aufl., § 1 Rn 12.

Kersten, BÅroorganisation, 2. Aufl., § 2 Rn 346.

Bei Abschriften haben sich in der Gerichts- und Notarpraxis drei Kategorien entwickelt,
n	mlich
nn die einfache Abschrift,
nn die beglaubigte Abschrift und
nn die Ausfertigung.

Dazu vorab einige Rechtsnormen:

§ 47 BeurkG: Ausfertigung

Die Ausfertigung der Niederschrift vertritt die Urschrift im Rechtsverkehr.

§ 48 BeurkG: Zust�ndigkeit fÅr die Erteilung der Ausfertigung

Die Ausfertigung erteilt, soweit bundes- oder landesrechtlich nichts anderes bestimmt ist, die
Stelle, welche die Urschrift verwahrt. Wird die Urschrift bei einem Gericht verwahrt, so erteilt
der Urkundsbeamte der Gesch	ftsstelle die Ausfertigung.

§ 49 BeurkG: Form der Ausfertigung

(1) Die Ausfertigung besteht, jeweils mit einem Ausfertigungsvermerk versehen, in
1. einer Abschrift der Urschrift, der elektronischen Urschrift oder der elektronischen Fassung

der Urschrift oder
2. einem Ausdruck der elektronischen Urschrift oder der elektronischen Fassung der Urschrift.

(2) Der Ausfertigungsvermerk soll den Tag und den Ort der Erteilung angeben, die Person be-
zeichnen, der die Ausfertigung erteilt wird, und die �bereinstimmung der Ausfertigung mit der
Urschrift, der elektronischen Urschrift oder der elektronischen Fassung der Urschrift best	tigen.
Er muß unterschrieben und mit dem Siegel der erteilenden Stelle versehen sein. Besteht die Aus-
fertigung in einer Abschrift oder einem Ausdruck der elektronischen Urschrift oder der elektro-
nischen Fassung der Urschrift, soll das Ergebnis der SignaturprÅfung dokumentiert werden.
§ 39a Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. ( ...)

(4) Im Urkundenverzeichnis soll vermerkt werden, wem und an welchem Tage eine Ausfer-
tigung erteilt worden ist.

§ 51 BeurkG: Recht auf Ausfertigungen, Abschriften und Einsicht

(1) Ausfertigungen kÇnnen verlangen
1. bei Niederschriften Åber Willenserkl	rung jeder, der eine Erkl	rung im eigenen Namen ab-

gegeben hat oder in dessen Namen eine Erkl	rung abgegeben worden ist,
2. bei anderen Niederschriften jeder, der die Aufnahme der Urkunde beantragt hat, sowie die

Rechtsnachfolger dieser Personen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen kÇnnen gemeinsam in der Niederschrift oder durch be-
sondere Erkl	rung gegenÅber der zust	ndigen Stelle etwas anderes bestimmen.

(3) Wer Ausfertigungen verlangen kann, ist auch berechtigt, einfache oder beglaubigte Abschrif-
ten zu verlangen und die Urschrift einzusehen.

(4) Mitteilungspflichten, die aufgrund von Rechtsvorschriften gegenÅber Gerichten oder BehÇr-
den bestehen, bleiben unberÅhrt.

§ 52 BeurkG: Vollstreckbare Ausfertigung

Vollstreckbare Ausfertigungen werden nach den dafÅr bestehenden Vorschriften erteilt.

§ 725 ZPO: Vollstreckungsklausel

Die Vollstreckungsklausel: „Vorstehende Ausfertigung wird dem usw. (Bezeichnung der Partei)
zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt“ ist der Ausfertigung des Urteils am Schluss bei-
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zufÅgen, von dem Urkundsbeamten der Gesch	ftsstelle zu unterschreiben und mit dem Gerichts-
siegel zu versehen.

§ 797 ZPO: Verfahren bei vollstreckbaren Urkunden

( ...)

(2) Die vollstreckbare Ausfertigung notarieller Urkunden wird von dem Notar erteilt, der die Ur-
kunden verwahrt. Befindet sich die Urkunde in der Verwahrung einer BehÇrde, so hat diese die
vollstreckbare Ausfertigung zu erteilen.

Die einfache Abschrift ist eine normale Kopie ohne �bereinstimmungsvermerk und deswe-
gen wenig f	lschungssicher. Es werden auch keine besonderen Vorkehrungen gegen F	l-
schungen verlangt, etwa gegen die Herausnahme oder das EinfÅgen einzelner Bl	tter. Ein
Zusammenbinden mit Pr	gesiegel bei mehrbl	ttrigen Erkl	rungen ist also nicht erforderlich.

Typischerweise wird die einfache Abschrift immer dann verschickt, wenn es dem Empf	n-
ger entweder nicht auf 100%ige Sicherheit ankommt oder er aufgrund der Tatsache, dass
ihm die Kopie ohnehin unmittelbar vom Notariat Åbermittelt wurde, sowieso jedes F	l-
schungsrisiko ausschließen kann. Letzteres ist z.B. der Fall bei der �bermittlung von ein-
fachen Abschriften an die Grunderwerbsteuerstelle. Außerdem werden vielfach von den Be-
teiligten selbst einfache Abschriften verlangt, um sie anschließend kopieren oder einscannen
zu kÇnnen. Dabei erweist sich die Bindung durch Schnur und Siegel nur als hinderlich.

§ 3 NotAktVV: Urschriften, Ausfertigungen, Abschriften und elektronische Urkunden

(1) Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften notarieller Urkunden sind so herzu-
stellen, dass sie gut lesbar, dauerhaft und f	lschungssicher sind (...)

§ 44 BeurkG: Verbindung mit Schnur und Pr�gesiegel

Besteht eine Urkunde aus mehreren Bl	ttern, so sollen diese mit Schnur und Pr	gesiegel verbun-
den werden. (...)

Beglaubigte Abschriften und Ausfertigungen stimmen insoweit Åberein, als der Notar
durch einen amtlichen Vermerk die �bereinstimmung mit dem vorgelegten Dokument be-
scheinigt und durch Siegel und Faden Vorkehrungen dafÅr trifft, dass keine Seiten aus-
getauscht oder eingefÅgt werden. �bereinstimmung heißt dabei jedenfalls fÅr Textpassagen
aber lediglich: inhaltliche (= wÇrtliche), nicht bildliche �bereinstimmung (Einzelheiten
siehe Rdn 45).

Anders als die beglaubigte Abschrift ordnet jedoch § 47 BeurkG nur fÅr die Ausfertigung
einer Niederschrift an, dass sie die Urkunde im Rechtsverkehr vertrete. Die Aussage ist auf
den ersten Blick dunkel. Auch die �ußerungen des BGH deuten an, dass bei der Ausfer-
tigung die Richtigkeitsgew	hr noch hÇher sei als bei der beglaubigten Abschrift – eine The-
se, die aus der Praxis heraus kaum vertretbar ist, da Ausfertigung und beglaubigte Abschrift
im gleichen Verfahrensgang kopiert werden.

Die Unterschiede bestehen auch nicht darin, wer Ausfertigungen oder beglaubigte Abschrif-
ten verlangen kann. Hierzu ordnet § 51 Abs. 3 BeurkG n	mlich den vÇlligen Gleichlauf an,
wenn es dort heißt, dass der Ausfertigungsberechtigte auch berechtigt ist, einfache oder be-
glaubigte Abschriften zu verlangen.

Allerdings soll eine Ausfertigung dem Empf	nger namentlich erteilt werden.

Den entscheidenden Unterschied sehe ich darin, dass bei Ausfertigungen anders als bei be-
glaubigten Abschriften eine Beschr	nkung in der erteilenden Stelle angeordnet ist, indem
allein und ausschließlich der Verwahrer der Urschrift berechtigt ist, Ausfertigungen zu ertei-
len. Diese Vorschrift des § 48 S. 1 BeurkG gilt fÅr beglaubigte Abschriften nicht, so dass
beglaubigte Abschriften jeder Notar erteilen kann und dies auch tut: Wenn zur Beurkundung
ein Bevollm	chtigter mit einer unterschriftsbeglaubigten Vollmachtsurkunde kommt, wird
typischerweise davon eine beglaubigte Abschrift gefertigt und als Nachweis der Vollmacht
zur Vertragsurkunde genommen, ganz egal welcher Notar die Vollmacht beglaubigt hat.
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Deswegen wird eine Ausfertigung immer dann verlangt, wenn der Errichter der Urkunde,
also derjenige, dessen Erkl	rung abgegeben wurde, die MÇglichkeit haben soll oder haben
muss, auf die erteilten Kopien noch einzuwirken, konkret: sie insbesondere zurÅckverlangen
zu kÇnnen. Dies ist bei beglaubigten Abschriften nicht mÇglich, weil keine Kontrolle be-
steht, wer wann wie viele beglaubigte Abschriften erteilt hat. Typischerweise wird zwar
auch die Erteilung von einfachen und beglaubigten Abschriften auf der Urschrift oder auf
einem besonderen Laufzettel vermerkt, aber nur beschr	nkt auf eigene Urschriften und inso-
weit nicht vollst	ndig.

Kein Notariat h	lt nach, wenn beglaubigte Abschriften von Urkunden anderer Notare gefer-
tigt werden. Der Urkundsnotar des Kaufvertrages teilt dem Beglaubigungsnotar der Ver-
	ußerungsvollmacht nicht mit, wenn er eine beglaubigte Abschrift fertigt! Eine solche Kon-
trolle besteht aber bei Ausfertigungen, zumal erg	nzend gem	ß § 49 Abs. 4 BeurkG der
Notar auch verpflichtet ist, bei Ausfertigungen im Urkundenverzeichnis zu vermerken, wem
er wann Ausfertigungen erteilt hat.

Die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung ist nochmals versch	rft gem	ß § 797
ZPO: W	hrend § 48 BeurkG nur die erteilende Stelle monopolisiert und § 49 BeurkG vor-
schreibt, die erteilten Ausfertigungen kontrollierbar zu dokumentieren, ist die Erteilung von
vollstreckbaren Ausfertigungen sogar der Anzahl nach limitiert. Weitere vollstreckbare Aus-
fertigungen dÅrfen nur nach einem besonderen Verfahren erteilt werden. Vollstreckbare Aus-
fertigungen mÅssen auch durchnummeriert sein. Einfache Ausfertigungen kÇnnen durch-
nummeriert sein, mÅssen es aber nicht (gelegentlich zu sehen bei Bankvollmachten fÅr die
Filialmitarbeiter mit ungewÇhnlich hohen Ordnungszahlen, z.B. „vorstehende 78. Ausfer-
tigung ( ...) wird hiermit dem ( ...) erteilt“).

Der Begriff der „weiteren vollstreckbaren Ausfertigung“ ist in diesem Zusammenhang nicht
mathematisch als reine Z	hlung zu verstehen, sondern rechtstechnisch. Es soll die mehr-
fache Durchsetzung desselben Anspruchs verhindert werden (Gefahr der Doppelvollstre-
ckung). Die vollstreckbare Ausfertigung ist eine „weitere“ nur dann, wenn Åber denselben
Anspruch schon eine solche vollstreckbare Ausfertigung (dieser oder einer anderen Person)
erteilt wurde. So wÅrden sich eine vollstreckbare Ausfertigung zur Durchsetzung der Kauf-
preiszahlung und eine zur Durchsetzung der R	umung nicht Åberschneiden; sie w	ren im
Verh	ltnis zueinander nicht „weitere“. Zwei sich nicht Åberlappende vollstreckbare Ausfer-
tigungen Åber Grundschuldteilbetr	ge (nach Teilabtretungen) sind ebenfalls im Verh	ltnis
zueinander nicht „weitere“. Das erkl	rt auch das Erfordernis der Einschr	nkung der Vollstre-
ckungsklausel bei der ursprÅnglichen vollstreckbaren Ausfertigung. „Weitere“ Ausfertigun-
gen w	ren aber eine vollstreckbare Ausfertigung Åber den gesamten Kaufpreis an die Ver-
k	ufer-Ehefrau und eine ebensolche an den Verk	ufer-Ehemann.

Aus der Beschr	nkung der vollstreckbaren Ausfertigung auf ein Exemplar folgt, dass jeder-
zeit feststellbar sein muss, wem in welchem Umfang eine vollstreckbare Ausfertigung erteilt
wurde.

Praxistipp:

Deswegen bei vollstreckbaren Ausfertigungen nicht nur vermerken, dass und wem eine
solche erteilt wurde, sondern eine Kopie des Ausfertigungsvermerks zur Urschrift neh-
men, damit auch die Einzelheiten rekonstruiert werden kÇnnen.

Die �berlegungen zur RÅckforderbarkeit erkl	ren auch, warum insbesondere der Nachweis
einer beurkundeten Vollmacht nur aufgrund einer erteilten Ausfertigung, nicht aber auf-
grund einer beglaubigten Abschrift mÇglich ist. Der Vollmachtgeber muss die MÇglichkeit
haben, die erteilten Ausfertigungen der Vollmachtsurkunde zurÅckzuverlangen, um damit
auch den fortbestehenden Rechtsschein der Vollmacht zu beseitigen.

Ferner verlangt die Rechtsprechung eine Ausfertigung bei der sog. Stufenbeurkundung.
Ein Vertrag wird „in Stufen“ beurkundet, wenn Angebot und Annahme zeitlich und damit
auch urkundlich-dokumentarisch auseinanderfallen. Das Angebot muss dem Angebotsemp-
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f	nger in Ausfertigung zugehen. Die �bermittlung einer einfachen oder beglaubigten Ab-
schrift genÅgt nicht.

Ebenso muss beim Widerruf eines gemeinschaftlichen Testamentes oder beim RÅcktritt vom
Erbvertrag die Widerrufs- oder RÅcktrittserkl	rung in Ausfertigung zugehen. In diesen letz-
teren F	llen kommt es zwar weniger darauf an, feststellen zu kÇnnen, wem wie viele fÇrmli-
che Abschriften erteilt wurden (das belegt der Gerichtsvollzieher mit dem Zustellungspro-
tokoll), sehr wohl aber auf den Nachweis, dass eine Abschrift bewusst aufgrund einer
Entscheidung des Erkl	renden in den Rechtsverkehr gelangt ist.

Die Vorkaufsrechtsanfrage erfolgt gegenÅber Privatpersonen ebenfalls Åblicherweise
durch �bersendung einer Ausfertigung. Die braucht es aber nicht zur sicheren Mitteilung
des Vertragsinhalts, sondern zum Nachweis der Vollzugs- und Empfangsvollmacht des
Notars.

Praxistipp:

Die Tektur (Urkundsumschlag) hat bei alledem keine rechtliche Bedeutung. Sie ist nur
Schutz bei h	ufiger Verwendung (Vollmachten) und Marketing (schÇnes Aussehen,
Adresse des Notars). Lassen Sie die Tektur weg bei Adressaten, bei denen es auf diese
Aspekte nicht ankommt und die von der GrÇße des Umschlags eher irritiert sind (Banken,
BehÇrden, Finanzamt beim Abheften).

Die Beschr	nkung auf eine erteilende Stelle kann derzeit digital nicht abgebildet werden.
Deswegen gibt es aktuell nur elektronisch beglaubigte Abschriften, aber keine elektroni-
schen Ausfertigungen.

VI. Erteilungsanspruch

Das Recht auf Erteilung von Abschriften ist in § 51 BeurkG geregelt. Danach kann jeder
Erkl	rende eine Abschrift, beglaubigte Abschrift oder Ausfertigung verlangen sowie auch
sein Rechtsnachfolger. Rechtsnachfolger ist insbesondere sein Erbe als Gesamtrechtsnach-
folger. Es kann aber auch der sog. Einzelrechtsnachfolger sein, dem beglaubigte Abschrif-
ten jedoch nur im Umfang der Rechtsnachfolge erteilt werden, also nur insoweit, wie die
Wirkungen der damaligen Urkunde ihn noch treffen oder begÅnstigen.

Wichtigster Fall dabei:

Der heutige GrundstÅckseigentÅmer ist berechtigt, Abschriften von Dienstbarkeitsbestel-
lungen zu bekommen, die sein GrundstÅck belasten oder begÅnstigen, auch wenn er
selbst am damaligen Bestellungsakt nicht beteiligt war.

Die Beteiligten kÇnnen aber anderes bestimmen, und zwar sowohl den Erteilungsanspruch
beschr	nken als auch zugunsten anderer Personen erweitern. Eine Totalbeschr	nkung
kommt kaum vor. H	ufig sind aber partielle Beschr	nkungen, wonach bestimmte Passagen
der Urkunde (vor allem die Auflassung) vorerst nicht ausgefertigt werden sollen oder die
Beteiligten auf Kopien umfangreicher Pl	ne verzichten. Unter die Erweiterung des An-
spruchs zugunsten anderer Personen fallen alle anderen Adressaten, wie z.B. Banken, Mak-
ler, die selbst keine Willenserkl	rung in der Urkunde abgegeben haben.

Welche Art der Kopie den Beteiligten standardm	ßig Åbermittelt wird, ist Usus des jeweili-
gen Notariats. Aus eigener Praxis kenne ich hier nur die standardm	ßige �bermittlung einer
einfachen Abschrift oder einer beglaubigten Abschrift. Im norddeutschen Raum scheint
auch die standardm	ßige �bermittlung von Ausfertigungen an die Beteiligten gebr	uchlich
zu sein. Teils wird auch nach Beurkundung eine einfache Abschrift, nach Vollzug eine Aus-
fertigung erteilt. Dabei ist diese Frage fÅr die Beteiligten selbst wegen § 51 BeurkG nur in
seltenen F	llen bedeutsam; sie kÇnnten ja ohnehin jederzeit nochmals eine Ausfertigung
nachverlangen.
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Praxistipp:

Wichtig ist die Erteilung einer Ausfertigung in den o.g. F	llen vor allem dann, wenn die
Urkunde eine sofort auszunutzende Vollmacht enth	lt, etwa wenn der GrundstÅcksk	u-
fer vor EigentumsÅbergang eine MietkÅndigung oder MieterhÇhung aussprechen oder in
einer WEG-EigentÅmerversammlung abstimmen will (was aufgrund einer Vollmacht
mÇglich ist). Legt der K	ufer dann nur eine beglaubigte Abschrift vor, kann der Mieter
die Erkl	rung zurÅckweisen. Sp	testens dann wird sich der K	ufer zwar eine Ausfer-
tigung verschaffen, womÇglich sind aber entscheidende Termine verstrichen. Achten Sie
auf Einzelfallanweisungen in der Urkunde, z.B. in der Passage Åber die Abschriften.

Wichtig ist die Erteilung von Abschriften fÅr andere Personen, die nicht vertragsbeteiligt
sind. Dabei ist die Einr	umung eines Ausfertigungsanspruchs nach herrschender Auffassung
frei widerruflich. Dem Makler, der keine Kopie der Urkunde erhalten hat (obwohl das zu-
n	chst im Verteiler der Kaufvertragsurkunde vorgesehen war), kÇnnte also nachtr	glich sein
Erteilungsanspruch wieder entzogen werden.

Außerhalb des § 51 BeurkG stehen gesetzliche Mitteilungspflichten, die (z.B. zugunsten des
Finanzamts oder Gutachterausschusses) immer erfÅllt werden mÅssen. Wenn solche Stellen
im Abschriftenverteiler aufgefÅhrt werden, dient dies nicht als Erm	chtigung oder Erwei-
terung des Ausfertigungsanspruchs, sondern als Information an die Vertragsparteien darÅber,
wer noch Kopien bekommt. Und es dient den Mitarbeitern als arbeitserleichternde Vorgabe.

Die Erteilung von Abschriften kann durch besondere Rechtsvorschriften, insbesondere aus
dem Steuerrecht, vorl	ufig verboten sein. Bestehen gesetzliche Mitteilungspflichten an das
Finanzamt, wird regelm	ßig zugleich die Erteilung von beglaubigten Abschriften und Aus-
fertigungen an die Vertragsparteien untersagt, solange nicht diese Mitteilungspflichten
erfÅllt sind. Als ErfÅllung gilt dabei der gleichzeitige Versand mit der Post. Schwierig ist die
praktische Handhabung, wenn die gesetzlichen Mitteilungspflichten noch nicht erfÅllt
werden kÇnnen, weil von den Beteiligten selbst Mitwirkungshandlungen ausstehen. Ins-
besondere geht es dabei um die Nachreichung der Steuer-ID. Die gehÇrt einerseits zu einer
ordnungsgem	ßen Anzeige an die Grunderwerbsteuerstelle (siehe § 2 Rdn 70). Sie ist ande-
rerseits so kompliziert, dass niemand sie auswendig weiß und erst nachschauen muss.

Hinweis:

Untersagt ist nur der Versand von beglaubigten Abschriften oder Ausfertigungen an die
Beteiligten selbst. Die beglaubigte Abschrift an das Grundbuchamt zum sofortigen Voll-
zug der Auflassungsvormerkung kann erteilt werden.

VII. Wortlautidentit�t der Abschrift (mit Ausnahme der elektronischen
Fassung der Urschrift)

Die Abschrift ist mit Ausnahme von Kartenbeilagen, Skizzen oder Zeichnungen eine wÇrtli-
che Wiedergabe des Dokuments, keine bildliche. Auch die Unterschriften ebenso wie das
Siegel des Notars mÅssen in der Abschrift nicht bildlich wiedergegeben werden, sondern
kÇnnen wÇrtlich ersetzt werden durch das KÅrzel „gez. (Name)“ fÅr die Unterschrift bzw.
„L. S.“ zur Wiedergabe des Siegels. Problemlos mÇglich ist deswegen auch die Vorbereitung
beglaubigter Abschriften/Ausfertigungen, indem im Entwurf des Originaldokuments dort,
wo nachfolgend die Unterschriften auftauchen werden, diese mit „gez. (Name)“ vorweg-
genommen werden. Diese Abschrift kann vorab mit den typischen Beglaubigungsstempeln
(beglaubigte Abschrift im Titel, Beglaubigungsvermerk am Schluss) versehen und fÅr die
Unterschrift durch den Notar vorbereitet werden.

Final wird die beglaubigte Abschrift erst dann, wenn auch der Notar den Beglaubigungsver-
merk unterzeichnet. Dies darf er erst dann, wenn die Urschrift formgerecht errichtet wurde.
Der Entwurf der beglaubigten Abschrift kann aber auf diese Weise vorbereitet werden, um
s	mtliche Unterschriften alsdann in einem Arbeitsgang abzuhandeln.
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Beispiel:

Nach Eingang einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung fertigten die Mitarbeiter zu-
n	chst den Entgegennahmevermerk auf der Grundlage der Doppelvollmacht, der dem
Notar sodann zu Unterschrift vorgelegt wurde (dazu unter § 2 Rdn 22). Dann ging die
ganze Akte erneut in die Ausfertigung, um vom Genehmigungsbeschluss mit Entgegen-
nahmevermerk eine beglaubigte Abschrift fÅr den Grundbuchantrag vorzubereiten. Je
nach Arbeitsbelastung der Ausfertigungskr	fte vergingen dann einige Tage.

Daraufhin wurden die Arbeitsabl	ufe wie folgt umgestellt: Nach Eingang des Genehmi-
gungsbeschlusses fertigen die Mitarbeiter nun den Entgegennahmevermerk wie Åblich
an. Sie machen einen zweiten Ausdruck, in welchen sie Unterschrift des Notars und Sie-
gel sogleich hineinsetzen (oder bearbeiten das Worddokument am Bildschirm gleich zu
einer vorweggenommenen beglaubigten Abschrift um), und der Notar unterschreibt
schließlich in einem Arbeitsgang zun	chst die Entgegennahme, mit seiner unmittelbar
nachfolgenden Unterschrift die beglaubigte Abschrift sowie noch eine Unterschrift wei-
ter den Grundbuchantrag. Damit kann in einem Aktentransport der gesamte anstehende
Vollzug erledigt werden.

Aus dem Beispiel folgt auch, dass die beglaubigte Abschrift gar nicht durch ein Kopieren
der Urschrift angefertigt werden muss. Sie kÇnnte auch durch einen neuen Ausdruck des
Word-Dokuments vom PC aus vorbereitet werden. Vor allem im elektronischen Rechtsver-
kehr kÇnnten die an das Register zu verschickenden Dateien direkt am PC durch Umwand-
lung des .doc-Worddokuments in ein .pdf-Dokument mit geeigneter Software erstellt wer-
den.

Und es kÇnnen fÅr Abschriften handschriftliche Korrekturen aus der Beurkundung in den
laufenden Text eingearbeitet werden, auch wenn die Information, dass in der Beurkundung
eine Korrektur erfolgte, damit verloren geht. Auf diese Informationen bezieht sich aber der
Beglaubigungsvermerk nicht.

Klarstellende Hinweise:
nn Eine solche �berarbeitung ist fÅr die Urschrift strikt verboten!
nn Diese �berlegungen zur Inhaltsidentit	t gelten nur fÅr Ausfertigungen und beglaubig-
te Abschriften, nicht aber fÅr die elektronische Fassung der Urschrift gem	ß § 56
BeurkG (also den Scan, der im elektronischen Urkundenarchiv eingestellt wird). FÅr
diesen schreibt § 56 Abs. 1 BeurkG neben der inhaltlichen auch die bildliche �berein-
stimmung vor; hierauf muss sich auch der zu signierende Vermerk beziehen, der da-
mit Åber den allgemeinen Beglaubigungsvermerk hinausgeht. Umfangreiche hand-
schriftliche Korrekturen dÅrfen nur als (weitere) Leseabschrift in das Urkundenarchiv
eingestellt werden.

Probleme bereiten Abschriften/Ausfertigungen bei Plananlagen in grÇßeren Formaten als
DINA3, insbesondere in Architektenformaten A0/A1. Die im Notariat verfÅgbaren Kopierer
dÅrfen sich nach den berufsrechtlichen Vorgaben auf die GrÇße DINA3 beschr	nken. Plotter
zu Verarbeitung grÇßerer Formate muss der Notar nicht vorhalten. Daraus folgt unter ande-
rem, dass solche Pl	ne auch an Grundbuch	mter mit elektronischem Grundakt weiter in Pa-
pierform eingereicht werden dÅrfen.

Sofern auf dem Architektenformat DIN A0/A1 keine durchgehende Zeichnung abgebildet
ist, sondern der Plan mehrere Geschossgrundrisse/Ansichten/Schnitte enth	lt, spricht meines
Erachtens nichts dagegen, die einzelne Teilzeichnung separat in einer GrÇße von DIN A3 zu
kopieren und die sich ergebenden Einzelbl	tter als eine beglaubigte Abschrift des Planes zu
nehmen. Dann ist es nicht erforderlich, die einzelnen Kopien von DIN A3 zurecht zu schnei-
den, zusammen zu kleben und die Klebestellen mit Siegel f	lschungssicher zu verbinden.
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VIII. Papiereinreichung beim Grundbuchamt

Regelm	ßig genÅgt beim Grundbuchamt die Vorlage einer beglaubigten Abschrift. Das
Grundbuchamt kontrolliert die inhaltliche �bereinstimmung mit der Urschrift und diese
�bereinstimmung wird durch die beglaubigte Abschrift nachgewiesen.

Dies gilt auch bei der Vorlage einer Vollmacht. Das Grundbuchamt muss zwar den Bestand
der Vollmacht selbstst	ndig ÅberprÅfen. Dazu genÅgt es aber, wenn der Notar zu beurkunde-
ten Vollmachten eine Feststellung in den Kaufvertrag aufnimmt, dass zur Beurkundung eine
Ausfertigung vorgelegt wurde, und dem Kaufvertrag selbst eine beglaubigte Abschrift bei-
gefÅgt ist. Diese Feststellung kann auch nachtr	glich getroffen werden, wenn ein Beteiligter
die Ausfertigung bei der Beurkundung vergessen hat. Diese Handhabung gilt auch fÅr den
Betreuerausweis.

Ausnahmen bestehen beim Erbschein und beim Testamentsvollstreckerzeugnis. Zu diesen
genÅgt die BeifÅgung einer beglaubigten Abschrift mit Feststellungsvermerk Åber die Vor-
lage der Ausfertigung nicht! Erbschein und Testamentsvollstreckerzeugnis mÅssen dem
Grundbuchamt immer in Ausfertigung vorgelegt werden (fÅr das Testamentsvollstrecker-
zeugnis ist dies aber strittig). Daraus folgt:

Praxistipp:

Erbschein und Testamentsvollstreckerzeugnis sollten nie w	hrend des Vollzugs an die
Beteiligten zurÅckgeben werden!

Die Vorlage der Erbscheinsausfertigung bei Eintragung der Vormerkung hat auch keine
„Vorwirkung“ fÅr den sp	teren Auflassungsvollzug. Der Erbschein kÇnnte zwischenzeitlich
widerrufen bzw. eingezogen worden sein. Deswegen muss die Ausfertigung w	hrend der
ganzen Vollzugsdauer im Notariat verbleiben.

Besonderheiten bestehen auch beim europ�ischen Nachlasszeugnis (ENZ). Dieses wurde
auf der Grundlage einer europ	ischen Verordnung mit Wirkung fÅr Todesf	lle ab 17.8.2015
eingefÅhrt. Vom ENZ gibt es kraft Gesetzes nur beglaubigte Abschriften, die aber den Status
einer Ausfertigung nach deutschem Recht, nicht denjenigen einer beglaubigten Abschrift
haben. Also: beglaubigte Abschrift des ENZ = „Ausfertigung des ENZ“. Es gibt n	mlich
nur eine Stelle, die ein ENZ erteilt, und das ist die zust	ndige Stelle nach der europ	ischen
Erbrechtsverordnung, vereinfacht ausgedrÅckt: das jeweilige Nachlassgericht. Es muss also,
ebenso wie beim Erbschein die Ausfertigung, beim ENZ immer die unmittelbar vom Nach-
lassgericht erstellte beglaubigte Abschrift vorgelegt werden.

Ein weiteres Problem des ENZ ist die beschr	nkte GÅltigkeitsdauer der beglaubigten Ab-
schrift von sechs Monaten ab Ausstellung. Sie ist auf der Schlussseite des Formulars im Be-
glaubigungsvermerk ausdrÅcklich vermerkt. Die Rechtsprechung verlangt, dass die zeitliche
GÅltigkeit noch bei Vollzug der Grundbucheintragung bestehen muss. Die Arbeitszeit
beim Grundbuchamt ist damit einzukalkulieren.

Ebenfalls mÅssen Hypotheken- und Grundschuldbriefe immer im Original vorgelegt wer-
den.

IX. Elektronische Einreichung beim Grundbuchamt

FÅr den elektronischen Rechtsverkehrs erfolgt die Einreichung als elektronische beglaubigte
Abschrift (Scan, Beglaubigungsvermerk, Signatur des Notars).

Eine Ausfertigung l	sst sich digital nicht ablichten. Sobald das Verfahren eine Vorlage der
Ausfertigung (Erbschein, Testamentsvollstreckerzeugnis) oder der Urschrift (Grundschuld-
brief) verlangt, muss auf zwei Wegen vorgelegt werden:
nn Bewilligungen und sonstige Dokumente: in elektronischer Form,
nn Ausfertigung/Urschrift: wie herkÇmmlich in Papier.

EinfÅhrung
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X. Vermerkblatt

§ 33 NotAktVV: Sonderbestimmungen fÅr VerfÅgungen von Todes wegen

(1) Wird ein Erbvertrag aus der notariellen Verwahrung zurÅckgegeben, so ist anstelle des Erb-
vertrags ein Vermerk mit den Angaben nach § 9 Nummer 1 bis 3 und der Urkundenverzeichnis-
nummer zur Erbvertragssammlung zu nehmen.

( ...)

§ 9 NotAktVV: Angaben im Urkundenverzeichnis

Die Eintragung im Urkundenverzeichnis enth	lt folgende Angaben:
1. das Datum und den Ort oder die Orte der Beurkundung oder der sonstigen Amtshandlung

(§ 10),
2. die Amtsperson (§ 11),
3. die Beteiligten (§ 12),

Das Vermerkblatt ist heute weitgehend Geschichte. Bis zur EinfÅhrung des elektronischen
Urkundenarchivs konnte es bei UBoE (Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf) die Ab-
schrift fÅr die Urkundensammlung ersetzen, vor allem in den F	llen, in denen die Abschrift
viele Seiten gehabt h	tte. Nun ist die Pflicht, in der Urkundensammlung Åberhaupt etwas
aufzubewahren, in den F	llen der Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf entfallen. Mit
anderen Worten: Heute wird darum nichts mehr verwahrt!

Letzter verbliebener Anwendungsbereich sind in die amtliche Verwahrung gegebene Testa-
mente und Erbvertr	ge, bei denen der Erblasser aus GrÅnden der Geheimhaltung auch keine
(beglaubigte) Abschrift fÅr die Urkundensammlung wÅnscht. Ich stelle den Inhalt des Ver-
merkblattes nur fÅr diesen Sonderfall dar.

Das Vermerkblatt muss die Angaben nach § 9 Nr. 1–3 NotAktVVenthalten. Diese sind:
nn die Personalien der Anerkennenden (Familienname, abweichender Geburtsname, Wohn-
ort und ggf. weitere Angaben, dies auch zu Vertretenen);

nn Gegenstand des Gesch	fts;
nn Hinweis, ob mit oder ohne Entwurf.

Das Vermerkblatt (hier frÅheres Muster aus dem Jahre 2016 zu UBoE; die Unterschrift des
Gesch	ftsfÅhrers deckte eine 100seitige Bedienungsanleitung eines technischen Ger	ts)
selbst kann dann etwa lauten:

tt

Muster 1.1: Vermerkblatt

Vorderseite

Zur UR-Nr.: vgl. umseitig

Beteiligte: vgl. umseitig

Gegenstand des Gesch�fts: Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf

Bewertung:

Gesch�ftswert: 5.000,00 EUR

KV 25100 Beglaubigung, Unterschriftsbeglaubigung 20,00 EUR

KV 25200 Registerbescheinigung 15,00 EUR

KV 26001 T�tigkeit in fremder Sprache 6,00 EUR

KV 26001 T�tigkeit in fremder Sprache 4,50 EUR

Zwischensumme 45,50EUR

KV 32014 19 % USt 8,65 EUR

Rechnungsendbetrag 54,15EUR
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RÅckseite mit Text der UB:

UR-Nr. 1224 V 2016

I hereby certify that the signature under this document was acknowledged in my presence to
be his signature by

Mr. Alexander Erich Smith, born July 16, 1967, 82205 Gilching, Germany, identified by official
identity-card.

Upon inspection of the Municipal Court of Munich, Commercial Register on May 3, 2016, I
further certify that xy GmbH, with its corporate domicile in Gilching, is registered under secti-
on B #1234567 and that Mr. Alexander Smith is entitled to act individually as this company’s
director (Gesch�ftsfÅhrer).

(Ort, Datum)

(Notar)

ss

C. Beglaubigte Abschrift als elektronisches Dokument

I. VorÅberlegungen

Zur Vertiefung:

Kersten, BÅroorganisation, 2. Aufl., § 2 Rn 26.

Sofern „nur“ eine beglaubigte Abschrift Åbermittelt werden soll und nicht die Urschrift oder
eine Ausfertigung (bei Letzteren geht es h	ufig um den Besitz am Papier; Besitz aber kann
eine elektronische Datei nicht vermitteln, weil sie beliebig h	ufig kopiert werden kann),
kann der Versand zur Zeitersparnis auch elektronisch durchgefÅhrt werden. Davon wird
zwar noch wenig Gebrauch gemacht und stattdessen womÇglich ein teurer Botendienst fÅr
eine sichere Zustellung am n	chsten Tag beauftragt.

Es kann auch anders laufen: Der versendende Notar scannt das Dokument ein und signiert
es mit der in XNP vorhandenen Funktion „Dokumente“ oder mit einem gesonderten Pro-
gramm wie „SecSigner“. Datei und Signaturdatei („.pkcs7“ als Namenserweiterung) werden
dann z.B. per E-Mail Åbermittelt. Der Empf	nger Åberzeugt sich mit der in XNP oder im
SecSigner gleichfalls vorhandenen PrÅffunktion von der Echtheit und stellt darÅber eine an
diesem Ausdruck des eigentlichen Dokuments angesiegelte Best	tigung aus, durch welche
die elektronisch beglaubigte Abschrift in eine Papierabschrift zurÅckverwandelt wird. Der
Vermerk kÇnnte etwa lauten:1

Formulierungsbeispiel:

Die �bereinstimmung des von mir, ( ...) (Notar), gefertigten Ausdrucks des mir heute
vorgelegten elektronischen Dokuments mit dem mir am Bildschirm angezeigten Inhalt
dieses Dokuments wird hiermit beglaubigt. Das vorgelegte elektronische Dokument ist
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen. Die
von mir, ( ...) (Notar), am heutigen Tag vorgenommene SignaturprÅfung hat ergeben,
dass die Signatur gÅltig ist und von der Zertifizierungsstelle ( ...) in einem vertrauenswÅr-
digen, nicht gesperrten Zertifikat Herrn/Frau ( ...), geb. am ( ...), wohnhaft ( ...), ( ...) (ab-
sendender Notar) zugeordnet wurde.

Beim manuellen Mailversand ist zu beachten: Bei der elektronischen Signatur wird eine
zus	tzliche Datei angelegt, die exakt namensidentisch ist mit der zu signierenden Datei und
lediglich ein zus	tzliches KÅrzel enth	lt, dass auf den Dateityp hinweist, n	mlich „.pkcs7“.
Diese Datei enth	lt Angaben zum beglaubigenden Notar, dessen Amtssitz etc. und schließ-
lich eine PrÅfsumme, um die unver	nderte �bereinstimmung mit der Originaldatei feststel-
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len zu kÇnnen. Die Signatur fÅhrt also nicht zu einer VerschlÅsselung des Originals, sondern
(nur) zu einer Echtheitskontrolle. Das entspricht dem Beglaubigungsvermerk, der als solcher
das Dokument ja auch nicht in einen verschlossenen Umschlag einschließt.

Solange Sie mit Programmen arbeiten, die unmittelbar fÅr signierte Dateien gedacht sind
(insbesondere also XNP), bleibt Ihnen diese Signaturdatei verborgen. XNP Åbernimmt selbst
die Organisation der beiden Dateien und zeigt nach außen nur das Attribut „signiert“ an.

Beim Aufruf mit dem Windows-Explorer etwa wÅrde die Signaturdatei aber als separate Da-
tei angezeigt.

Sobald Sie die Dateien mit anderen Programmen bearbeiten, die nicht fÅr das Vorhandensein
signierter Dokumente geschaffen sind, mÅssen Sie selbst die ZusammengehÇrigkeit von sig-
nierter Datei und Signaturdatei sicherstellen. Das gilt insbesondere bei einem h	ndischen
Mailversand mit handelsÅblichen Mailclients.

Praxistipp:

Beachten Sie dabei: Beide Dateien mÅssen exakt namensidentisch sein mit Ausnahme
des „.pkcs7“-Anhangs der Signaturdatei. Und beide Dateien mÅssen im selben Ordner
abgelegt werden (welcher wiederum ist egal), damit XNP die Zuordnung erkennt.

II. Beispiele fÅr die isolierte Signatur (außerhalb einer
Registeranmeldung)

Als weiterer Hinweis hier eine bildliche Darstellung zur �berprÅfung einer Signatur. Die
Funktion ist in XNP versteckt eingefÅgt: Man findet sie unter Kartenverwaltung (die PrÅ-
fung einer hereinkommenden signierten Datei hat mit der eigenen Signaturkarte nichts zu
tun), im Bild (1), Signatur prÅfen, im Bild (2).

Sodann muss die Signaturdatei (=pkcs7-Datei) ausgew	hlt werden, im Bild (3):
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In der folgenden Maske muss Åber die Funktion „Originaldokument ausw�hlen“ dann zu-
s	tzlich die signierte Datei, also die pdf-Datei Åbergeben, werden.

Das Ergebnis der PrÅfung wird rechts in der Zeile als erfolgreich

oder nicht erfolgreich

angezeigt.

Den vollst	ndigen PrÅfbericht kann man Åber die Funktion „als Paket speichern“ herunter-
laden, z.B. (bei erfolgreicher PrÅfung im Original grÅn):
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